
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
ergänzend zu den aktuellen Informationen in der Presse und Medienlandschaft, 
möchte ich Sie auch heute über einige aktuelle Neuigkeiten informieren:   
 
1. Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege in mehreren Sprachen 
Seit letzter Woche gilt, aktuell bis einschließlich 03. April 2020 eine 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Die zugrundeliegende 
Allgemeinverfügung des Staatsministerium für Gesundheit und Pflege vom 
20.03.2020 finden Sie als PDF im Anhang (2020-03-20 Allgemeinverfügung). 
Dort sind die detaillierten Maßnahmen sowie deren Begründungen 
nachzulesen. Unter 
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-
bayern/ ist die Verfügung ebenfalls auf Englisch, Französisch, Türkisch, 
Russisch, Arabisch, Farsi und in leichter und deutscher Gebärdensprache 
verfügbar.  

 
2. Infobrief des Bayerischen Staatsministeriums für Inneres, Sport und Integration 

bzgl. Corona-Maßnahmen im Bereich Asyl vom 23.03.2020 
Das Staatsministerium hat einen Infobrief (PDF 2020-03-23 Infobrief vom 
23.03.2020) verfasst, in welchem die bisher veranlassten Maßnahmen im 
Bereich Asyl aufgelistet werden. Unter anderem sind hier die Vorkehrungen in 
den Unterkünften wie auch die Regelung des Zugangs von Ehrenamtlichen und 
Flüchtlings- und Integrationsberater*innen nachzulesen. Unter Punkt 5 gibt es 
eine Lockerung zu Arbeitserlaubnissen. Unter Punkt 7 findet sich ein wichtiger 
Abschnitt zum Thema „Verlängerung von Aufenthaltstiteln, 
Aufenthaltsgestattungen und Duldungen.“ Wer tagesaktuell informiert werden 
möchte, findet unter 
https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/lage/index.php 
weitere Informationen des Innenministeriums.  

 
3. Newsticker Coronavirus mit aktuellen Informationen für Geflüchtete und 

Unterstützer*innen auf der Internetseite von Pro Asyl 
Für einen schnellen Überblick über die aktuellen Entwicklungen kann unter 
https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-
fuer-gefluechtete-unterstuetzerinnen/ auch der Newsticker von Pro Asyl 
abgerufen werden, welcher die aktuellsten Nachrichten kurz zusammenfasst.  
 

4. Einkaufsservice: Malteser kaufen für Sie ein 
Die Malteser Würzburg bieten einen Einkaufsservice für Senioren und 
Menschen mit Vorerkrankungen an: Lebensmittel, Tiernahrung, Hygieneartikel 
wie auch der Gang zur Apotheke und Post. Hilfsbedürftige Menschen können 
sich unter 0700-62583737 an den Einkaufsservice, welcher kontaktlos 
stattfinden wird, wenden. Unter https://bit.ly/2Jd5xAp können ebenfalls 
Anfragen eingetragen werden. Für Personen, die gerne helfen möchten, wurde 
folgender Link zur Anmeldung in der Helfer-Datenbank eingerichtet: 
https://bit.ly/2UwEViU. Auch aus dem Landkreis haben sich bereits Menschen 
in die Helfer-Datenbank eingetragen, jedoch kann das Angebot bisher noch 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
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https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-fuer-gefluechtete-unterstuetzerinnen/
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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 


 
 


Vorläufige Ausgangsbeschränkung 
anlässlich der Corona-Pandemie 


 
 


Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 


vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98 
 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlässt auf der Grund-
lage des § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung 
mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende 
 
 


Allgemeinverfügung 
 
 
1. Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Men-


schen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nö-
tiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwi-
schen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 


 
2.  Untersagt werden Gastronomiebetriebe jeder Art. Ausgenommen ist die Ab-


gabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen. 
 
3. Untersagt wird der Besuch von 
 


a)  Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in de-
nen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung er-
folgt (Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 IfSG); ausgenommen hier-
von sind Geburts- und Kinderstationen für engste Angehörige und Palliativ-
stationen und Hospize, 


b) vollstationären Einrichtungen der Pflege gem. § 71 Abs. 2 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB XI),  


c) Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), in denen Leistungen der 
Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, 


d) ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach Art. 2 Abs. 3 Pflegewohn-
qualitätsgesetz (PfleWoqG) zum Zwecke der außerklinischen Intensiv-
pflege (IntensivpflegeWGs), in denen ambulante Pflegedienste gemäß § 23 
Abs. 6a IfSG Dienstleistungen erbringen und 


e)  Altenheimen und Seniorenresidenzen. 
   
4. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe er-


laubt. 
 
 







5.  Triftige Gründe sind insbesondere: 
 


a)  die Ausübung beruflicher Tätigkeiten,  
b)  die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versor-


gungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspen-
den sind ausdrücklich erlaubt) sowie der Besuch bei Angehörigen helfender 
Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und 
Physiotherapeuten), 


c)  Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs (z. B. Le-
bensmittelhandel, Getränkemärkte, Tierbedarfshandel, Brief- und Versand-
handel, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakusti-
ker, Banken und Geldautomaten, Post, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Rei-
nigungen sowie die Abgabe von Briefwahlunterlagen). Nicht zur Deckung 
des täglichen Bedarfs gehört die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistun-
gen wie etwa der Besuch von Friseurbetrieben,  


d)  der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Ein-
schränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des 
Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich,  


e)  die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjähri-
gen,  


f)  die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis,  
g)  Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine 


oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige 
Gruppenbildung und 


h)  Handlungen zur Versorgung von Tieren. 
 
6.  Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kon-


trollieren. Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffe-
nen glaubhaft zu machen. 


   
7.  Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 des 


Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.  
 
8. Weiter gehende Anordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden bleiben un-


berührt. 
 
9.  Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 des Infektions-


schutzgesetzes sofort vollziehbar. 
 
10.  Diese Allgemeinverfügung tritt am 21.03.2020, 00:00 Uhr in Kraft und mit Ablauf 


des 03.04.2020 außer Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen enden damit am 
03.04.2020, 24:00 Uhr. 


 
 


Begründung 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Ge-
sundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschland- 
und bayernweit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation mit starker Zu-
nahme der Fallzahlen innerhalb weniger Tage. Die Weltgesundheitsorganisation hat 







die Ausbreitung des Virus und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 
am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. 
 
Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit ins-
gesamt als hoch eingeschätzt. COVID-19 ist sehr infektiös. Besonders ältere Men-
schen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen sind von schweren Krank-
heitsverläufen betroffen und können an der Krankheit sterben. Da derzeit weder eine 
Impfung noch eine spezifische Therapie zur Verfügung stehen, müssen alle Maßnah-
men ergriffen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel ist es, 
durch eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens die Belastung für das Gesund-
heitswesen insgesamt zu reduzieren, Belastungsspitzen zu vermeiden und die medi-
zinische Versorgung sicherzustellen. Die Staatsregierung hat dazu bereits zahlreiche 
Maßnahmen eingeleitet.  
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutz-
maßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist.  
 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 Hs. 2 IfSG kann die zuständige Behörde Personen verpflich-
ten, den Ort an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte 
nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.  
 
Zur Begründung im Einzelnen:  
 
Zu 1.:   
 
Die weitgehende Reduktion bzw. Beschränkung sozialer Kontakte im privaten und öf-
fentlichen Bereich trägt entscheidend dazu bei, die Übertragung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu verringern. Diesem Zweck dienen 
Ausgangsbeschränkungen. Indem die Ausbreitung verlangsamt wird, können die zu 
erwartenden schweren Erkrankungsfälle von COVID-19 über einen längeren Zeitraum 
verteilt und Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern vermieden werden. 
 
Zu 2.:  
 
Zur Verhinderung einer weiteren schnellen Verbreitung des Coronavirus ist die Schlie-
ßung sämtlicher gastronomischen Betriebe mit Ausnahme der Abgabe von mitnahme-
fähigen Speisen und Lieferdiensten geboten. Gastronomische Betriebe bergen auf-
grund des regelmäßig – auch bei Abstandhaltung zwischen den Gästen durch entspre-
chende Vorkehrungen bei den Tischen – erfolgenden Austauschs von unverpackten 
Getränken und Mahlzeiten zwischen Bedienung und Gästen ein erhöhtes Risiko der 
Übertragung des Coronavirus. Zudem bilden sie als Stätten der Zusammenkunft zwi-
schen Menschen ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf Ansteckungen durch stetig wech-
selnden Publikumsverkehr. Da bisherige mildere Mittel, die in der Allgemeinverfügung 
zu Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen Staatsministeriums für Fami-
lie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G8000-2020/122-67, geändert durch 
Bekanntmachung vom 17.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-83, nicht zu einer Re-
duktion des Infektionsgeschehens geführt haben, ist die Schließung gastronomischer 
Betriebe als ultima ratio zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung geboten und 
verhältnismäßig. Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und der Weiterbetrieb von 







Lieferdiensten bleiben aufrechterhalten. Dies ist insbesondere auch für Personen er-
forderlich, die das Haus auch aus triftigen Gründen nicht verlassen können.  
 
Zu 3.:  
 
In den genannten Einrichtungen werden vielfach Personen betreut, die durch eine In-
fektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet 
wären. Zum Schutz dieser besonders vulnerablen Personengruppen muss der Besuch 
der Einrichtungen als ultima ratio vollständig untersagt werden, weil bereits angeord-
nete weniger eingreifende Maßnahmen in Gestalt der Allgemeinverfügung zur Ein-
schränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 
13.03.2020, Az. G51b-G8000-2020/122-56, geändert durch Bekanntmachung vom 
17.03.2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-82 nicht zu einer Reduktion des Infektionsge-
schehens geführt hat. Da vorliegend lediglich der Besuch der Einrichtungen untersagt 
wird, ist das Aufsuchen der Einrichtung zum Zweck des Behandeltwerdens nicht um-
fasst. Neben der Vermeidung von Einträgen des Erregers wird durch das Besuchsver-
bot auch die medizinische Versorgung unterstützt. Das Erkrankungsrisiko des betreu-
enden und medizinischen Personals wird verringert. Dadurch tragen die Maßnahmen 
für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungskapazitäten bei und sind daher auch zum Schutz der Gesundheit der Allgemein-
heit unabdingbar. 
 
Zu 4.-6.:  
 
Aufgrund des massiven Anstiegs und des bislang weitgehend ungebremsten Verlaufs 
der Neuinfektionen zeigt sich, dass die bisher getroffenen milderen Mittel, die in der 
Allgemeinverfügung zu Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen des Bay-
erischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G8000-
2020/122-67, geändert durch Bekanntmachung vom 17.03.2020, Az. Z6a-G8000-
2020/122-83, nicht zu einer Reduktion des Infektionsgeschehens geführt haben. Dar-
über hinaus sind nach wie vor auch größere Ansammlungen von Personen an öffent-
lichen Plätzen zu beobachten. Entsprechend sind als ultima ratio Ausgangsbeschrän-
kungen zwingend geboten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Es handelt 
sich vorliegend nicht um eine Freiheitsentziehung, sondern lediglich um eine Ein-
schränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit. Das Verlassen der Wohnung ist aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet, die im Einzelnen 
in Nr. 6 aufgelistet sind. Das Vorliegen dieser Gründe ist bei Kontrollen durch die Po-
lizei glaubhaft zu machen.  
 
Zu 7.:  
 
Zuwiderhandlungen sind als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 
Euro bewehrt (§ 73 Abs. 1a Nr. 6 und Abs. 2 IfSG). Die Zuwiderhandlung gegen eine 
vollziehbare Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG ist gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
strafbewehrt. 
 
Zu 8.: 
 
Weiter gehende Anordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden bleiben unberührt. 







 
Zu 9.:  
 
Die sofortige Vollziehbarkeit ergibt sich aus § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 IfSG.  
 
Zu 10.:   
 
Das Inkrafttreten richtet sich nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG.  
 
 
 
 
gez. 
Winfried Brechmann 
Ministerialdirektor 
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Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 


 


 


 Infobrief vom 23. März 2020 


 


Folgende wesentliche Maßnahmen hat das Bayerische Innenministerium auf-


grund der Corona-Pandemie im Bereich Asyl bisher veranlasst:   


1. Verdachtsunabhängige Testungen 


Der Freistaat Bayern testet seit dem 27. Februar 2020 unabhängig von Rei-


seweg und Symptomen alle seit 30. Januar 2020 ankommenden Asylsu-


chenden auf eine COVID-19 Infektion. Neuzugänge, deren Testergebnis 


noch nicht vorliegt, werden in einem separaten Bereich der Einrichtung un-


tergebracht. Begründete Verdachtsfälle und Personen mit bestätigter CO-


VID-19 Infektion in bayerischen Asylunterkünften werden umgehend unter 


Beteiligung des örtlichen Gesundheitsamts entsprechend den Vorgaben 


des Robert-Koch-Instituts untergebracht und behandelt. Personen in Asyl-


unterkünften mit Atemwegssymptomen, die keine begründeten Verdachts-


fälle sind, werden umgehend der kurativen Versorgung zugeführt. Die Un-


terkunftsverwaltungen befinden sich bei Bedarf in enger Abstimmung mit 


dem örtlichen Gesundheitsamt.  


 


Bislang wurden knapp 1.900 Tests durchgeführt. In den bayerischen 


ANKERn und Gemeinschaftsunterkünften gab es insgesamt bislang 10 be-


stätigte COVID-19 Fälle, davon sieben in Oberbayern, zwei in der Oberpfalz 


und einen weiteren in Niederbayern (Stand 22.03.2020). 


 


2. Vorkehrungen in den Unterkünften 


Die Unterkunftsverwaltung hat bereits Maßnahmen getroffen, um die Bele-


gung in den Unterkünften zu entzerren. Dies gilt sowohl für die Unterkunfts-


gebäude, als auch für einzelne Zimmer. Natürlich sind die diesbezüglichen 


Möglichkeiten immer individuell abhängig von der jeweiligen Belegung der 


Unterkünfte. Die Essenversorgung in den ANKERn erfolgt in den Kantinen. 


Dort werden die Vorgaben der bayerischen Allgemeinverfügung bezüglich 


der Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zur Verringerung des In-
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fektionsrisikos in analoger Weise angewendet. Entsprechend der Gegeben-


heiten vor Ort ist die gleichzeitige Präsenz der Bewohnerinnen und Bewoh-


ner zu den Essenszeiten durch einen zeitlich gestreckten Kantinenbetrieb 


oder die Nutzung zusätzlicher Räumlichkeiten soweit wie möglich zu redu-


zieren. Gleichzeitig besteht in vielen Einrichtungen bereits die Möglichkeit, 


die Speisen mitzunehmen und auf dem eigenen Zimmer zu essen. Begrün-


dete Verdachtsfälle, noch im Testverfahren anstehende Asylsuchende und 


positive Getestete werden jeweils separiert von den übrigen ANKER-Be-


wohnern versorgt. Möglichkeiten einer gesonderten Unterbringung von be-


sonders gefährdeten Personen aufgrund von Alter, Vorerkrankungen oder 


sonstiger maßgeblicher Aspekte befinden sich in der Umsetzung.   


 


3. Informationen an die Bewohner der Asylunterkünfte 


Sowohl in den staatlichen Unterkünften als auch in den von den Landrats-


ämtern und kreisfreien Städten betriebenen dezentralen Unterkünften wird 


alles getan, um die Bewohner über das Coronavirus und die notwendigen 


Verhaltensweisen zu informieren. Neben Aushängen in mehreren Sprachen 


werden die mehrsprachigen Informationen der Bundeszentrale für gesund-


heitliche Aufklärung, u. a. auch mit Hygienetipps, verteilt und auf die eben-


falls mehrsprachigen allgemeinen Informationen der Bundesintegrationsbe-


auftragten zum Corona-Virus hingewiesen.  


 


Ebenso verteilt wurde die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsmi-


nisteriums für Gesundheit und Pflege vom 20. März 2020 in deutscher und 


englischer Sprache; die Regierungen haben bereits Übersetzungen in wei-


teren gängigen Sprachen der Asylbewerber gleichfalls ausgehängt. Weitere 


Übersetzungen folgen und werden umgehend an die Bewohner der Unter-


künfte weitergegeben.  


 


Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Menschen, die mit den Bewoh-


nerinnen und Bewohnern in den Unterkünften telefonisch oder digital Kon-


takt haben, über das Virus und die Verhaltensweisen aufklären. Apps, die 


vor allem auch von Migrantinnen und Migranten genutzt werden (z. B. In-


tegreat) haben bereits Informationen zu Corona aufgenommen und verwei-


sen ebenfalls auf die mehrsprachigen Informationen der Bundesregierung. 
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Das StMI ist aktuell mit weiteren Betreibern etablierter Apps für Migrantin-


nen und Migranten in Kontakt, damit auch diese ihr Angebot entsprechend 


erweitern.   


 


Aktuell können wir folgende Informationsquellen empfehlen und bitten, 


diese auch den Menschen in den Unterkünften weiterzugeben: 


 Die mehrsprachigen Informationen der Bundesregierung auf der 


Website der Bundesintegrationsbeauftragten  


www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus    


 Die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-


rung, u.a. auch mit Hygienetipps (Piktogramme, tw. mehrsprachig): 


https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 


 Dazu eine Reihe von Erklärvideos: https://www.youtube.com/play-


list?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy  


 Mehrsprachige Informationen auch im BR24 


https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-


hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT 


Bei der Bewältigung der enormen Aufgaben durch die Corona-Pandemie ist 


nicht nur der Staat, sondern jeder Einzelne von uns gefordert, dabei mitzu-


helfen, die Auswirkungen möglichst abzufedern. Seien Sie versichert, dass 


die staatlichen Behörden derzeit alles tun, um alle Menschen in Bayern 


bestmöglich zu schützen, zu informieren und ihnen zu helfen. 


4. Zugang von Ehrenamtlichen und Flüchtlings- und Integrationsberater/-


innen zu Asylunterkünften 


Für die Dauer der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums 


für Gesundheit und Pflege vom 20. März 2020 ist der Zutritt ausschließlich 


dem auf dem Gelände regelmäßig tätigen Personal, sowie den in der jewei-


ligen Einrichtung untergebrachten Personen gestattet. Nicht in der Einrich-


tung regelmäßig beschäftigten Personen, wie z. B. Besucher, Ehrenamtli-


che, Rechtsberater (außer ggf. zur Terminbegleitung bei einem BAMF-Ter-


min), Wohlfahrtsverbände und mit diesem Personenkreis vergleichbar Täti-


gen (freiwillige Kontaktpersonen 1. Grades), ist der Zutritt zur Vermeidung 


eines Infektionsrisikos grundsätzlich nicht gestattet. Die Unterkunftsverwal-


tung kann bei Vorliegen von besonderen Gründen einzelpersonen- oder 


gruppenbezogen Ausnahmen zulassen. 



http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy

https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT

https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT
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5. Durchführung von Integrationskursen, Erstorientierungskursen, Weg-


weiserkursen und sonstigen Freizeitangeboten 


All diese Veranstaltungen fallen unter die Regelungen der Allgemeinverfü-


gung und sind deshalb im Rahmen der Geltungsdauer der Allgemeinverfü-


gung untersagt. Dies gilt auch für das freiwillige Angebot von Sprachkursen 


durch Ehrenamtliche und sonstige Freizeitveranstaltungen größeren Um-


fangs, die durch Ehrenamtliche organisiert werden. 


 


6. Kinderbetreuung 


Entsprechend der Allgemeinverfügung entfallen an allen schulvorbereiten-


den Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und 


Heilpädagogischen Tagesstätten die regulären Betreuungsangebote. Ent-


sprechende Angebote in den Unterkünften sind daher im Rahmen der Gel-


tungsdauer der Allgemeinverfügung zu schließen.  


 


7. Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen und Dul-


dungen  


Soweit Betroffene, deren Aufenthaltstitel in Kürze abläuft oder bereits abge-


laufen ist, glaubhaft vortragen, wegen der Folgen der Corona-Krise (Einrei-


sesperren oder fehlender Flugverbindungen) derzeit nicht in ihr Herkunfts-


land zurückkehren zu können, sollen die Ausländerbehörden von der Mög-


lichkeit der Verlängerung von Schengen-Visa und ggf. auch von anderen 


Aufenthaltstiteln Gebrauch machen. Aufenthaltsgestattungen können bei 


Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Duldungen in geeigneten Fäl-


len jeweils auch ohne persönliche Vorsprache verlängert werden. Bei Dul-


dungsinhabern/Duldungsinhaberinnen bzw. Anspruchsberechtigten, bei de-


nen der Duldungsgrund (Passlosigkeit, Reiseunfähigkeit, etc.) in absehba-


rer Zeit nicht entfällt, können Duldungen über einen angemessen langen 


Zeitraum erteilt oder verlängert werden, um Vorsprachen bei der Ausländer-


behörde entsprechend gering zu halten. Auch bei der Verlängerung von 


Aufenthaltsgestattungen sollte entsprechend verfahren werden. 
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Titel und Beschäftigungserlaubnisse für Ausländer, die im Bereich der Ver-


sorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Be-


darfs tätig sind, sollen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölke-


rung prioritär behandelt und verlängert werden. 


 


Soweit einzelne Ausländerbehörden ihren Parteiverkehr einschränken müs-


sen, wird der reguläre Betrieb weiterhin aufrechterhalten. Auf der jeweiligen 


Homepage informieren die Behörden über die telefonische Erreichbarkeit 


oder Erreichbarkeit per E-Mail. Sie werden beraten, ob eine dringende An-


gelegenheit vorliegt, die keinen Aufschub duldet und nur mit persönlichem 


Erscheinen erledigt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass durch 


die Corona-Pandemie den Menschen keine aufenthalts- oder asylrechtli-


chen Nachteile entstehen. 


 


8. Häufige Fragen 


Antworten auf viele Fragen sowie die täglich erscheinenden Newsletter von 


Herrn Staatsminister Herrmann zu Corona finden Sie auf der Homepage 


des Bayerischen Innenministeriums unter: 


https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php  


Antworten zu gesundheitlichen Fragen und zu Fragen der Prävention finden 


Sie auf der Homepage des Bayerischen Gesundheitsministeriums: 


https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-


bayern/ 


Internationale Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete in Deutsch-


land finden Sie auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts: 


https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-


biete.html  


 


Anlagen 


Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Deutsch) 


Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Englisch) 


Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Türkisch) 


Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Arabisch) 


 



https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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nicht Flächendeckend angeboten werden. Alle Informationen zum Angebot 
finden Sie auch im angehängten PDF (200322 corona einkaufsservice flyer).  

 
5. Ab sofort schriftliche Asylantragstellung beim BAMF und Aussetzung aller 

Dublin-Überstellungen 
Das BAMF wird ab sofort Asylanträge im Regelfall schriftlich entgegennehmen. 
Dabei handelt es sich nicht um einen „Schriftlichen Asylantrag“ nach §14 Abs. 
2 AsylG, der beispielsweise für unbegleitete Minderjährige vorgesehen ist bzw. 
für Antragsstellende, die sich in Haft oder in einem Krankenhaus befinden, 
sondern weiterhin um eine persönliche Antragstellung mit sogenannten 
„Formularanträgen“, die ab sofort in einem kontrollierten Verfahren zulässig 
sind. Weitere Informationen unter 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-
19.html .   
Weiter wurde in laufenden Dublin-Verfahren bekannt, dass der Innenminister 
Horst Seehofer beschlossen hat, alle Dublin-Überstellungen von und nach 
Deutschland bis auf Weiteres auszusetzen. Das Bundesamt kündigt an, im 
Klageverfahren die Durchsetzung der Überstellungsentscheidung von Amts 
wegen auszusetzen. Laufende Überstellungsfristen wären damit für eine 
zunächst unbestimmte Zeit unterbrochen. Im Anschluss daran liefen die 
Überstellungsfristen weiter.  
 

6. Musterschreiben „Corona“ für Helferkreise in verschiedenen Sprachen von 
unserVeto 
In den Musterschreiben von unserVeto werden die aktuellen Regelungen in 
leichter Sprache gebündelt. Unter http://unserveto-
bayern.de/documents/Corona/Corona_f%C3%BCr_alle_Helferkreise.zip  liegt 
das Schreiben in den Sprachen Arabisch, Dari, Französisch, Englisch und Urdu 
als Word- und PDF-Dateien vor und kann an die eigene Situation vor Ort 
angepasst werden. Die deutsche Version als PDF-Datei finden Sie als Beispiel 
im Anhang (Deutsch - Corona für alle Helferkreise). 

 
7. Erreichbarkeit Jobcenter Landkreis Würzburg ohne persönliche Vorsprache  

Das Jobcenter Landkreis Würzburg ist telefonisch, per E-Mail und natürlich per 
Post weiterhin erreichbar. Insbesondere das allgemeine Informationstelefon 
0931-8003 5200 wird durch mehrere Mitarbeiter bedient.  
Neuanträge können darüber telefonisch gestellt werden. Des Weiteren können 
Anträge postalisch in den Briefkasten geworfen, per Post, telefonisch oder per 
E-Mail: jobcenter@lra-wue.bayern.de gestellt werden. 
Die Angabe einer Telefonnummer für Rückfragen ist dabei sinnvoll.  
Um die Kommunikation mit dem Jobcenter zu erleichtern und zu beschleunigen 
ist es möglich die angehängte Erklärung (PDF Entbindung Datenschutz E-Mail 
aufgrund Corona) zu unterzeichnen und als Scan/Foto per E-Mail oder per Post 
an das Jobcenter Landkreis Würzburg zurückzuschicken.  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und trotz allem ein schönes Wochenende und 
weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges Engagement. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html
http://unserveto-bayern.de/documents/Corona/Corona_f%C3%BCr_alle_Helferkreise.zip
http://unserveto-bayern.de/documents/Corona/Corona_f%C3%BCr_alle_Helferkreise.zip
mailto:jobcenter@lra-wue.bayern.de



 
 
 
 


 
 


Für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen bieten die 


Malteser Würzburg einen kostenlosen Einkaufsdienst für Pro-


dukte des täglichen Bedarfs an: Lebensmittel, Tiernahrung, Hygi-


eneartikel. Wir gehen für Sie auch zur Apotheke oder zur Post. 


Die Bestellung erfolgt telefonisch unter 


0700/62583737 (0700 MALTESER)  
Der Einkauf wird möglichst unkompliziert am Telefon bespro-


chen, persönlicher Kontakt vermieden, Bezahlung erfolgt aus-


schließlich bar.  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wer gerne bei diesem Dienst dabei sein und helfen möchte, kann sich entweder bei 


den Maltesern oder bei der Beratungsstelle für Senioren und Menschen mit Behin-


derungen melden.  


Unter dem folgenden Link können sich Hilfewillige auch selber direkt anmelden:  


https://bit.ly/2UwEViU 


CORONA-Krise:  
Malteser kaufen für Sie ein!  
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21.3.2020 


Der Helferkreis informiert über Corona! 


Wir hatten in Deutschland noch nie eine solche Situation wir jetzt! Es heißt nun für jeden Einzelnen 


mitzuhelfen, dass sich bald wieder alles normalisiert! 


 


Ausgangsbeschränkung in Bayern: 


Die Regierung und Arztexperten hatten bereits seit mehreren Wochen die Bevölkerung dazu 


ausgerufen soziale Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts zu meiden. Leider haben sich viele 


trotzdem weiter mit Freunden und Bekannten getroffen. 


Aus diesem Grund ist es ab dem 21.3.2020 verboten sich mit anderen Menschen, die nicht mit einem 


selbst zusammen leben zu treffen. Wir haben jetzt eine Ausgangsbeschränkung! 


Man darf nur noch in den Supermarkt, zum Arzt, in die Apotheke und zur Arbeit gehen. Außerdem 


darf man noch alleine oder mit der Person mit der man zusammen lebt im Heimatort spazieren 


gehen. Alles andere ist untersagt! Man darf nicht mehr zu anderen Personen nach Hause gehen oder 


sich draußen mit diesen treffen.  Dies wird durch die Polizei kontrolliert und es gibt Strafen bis zu 


25.000 Euro. 


 


Richtige Hygiene: 


-Hände mindestens 20 Sekunden (das ist sehr lang!) mit Seife einreiben, danach erst mit Wasser 


abspülen 


-keine Hände mehr schütteln 


-Niesen in die Armbeuge 


 


Flüchtlingsunterkünfte: 


Es ist für Helfer oder andere Personen verboten die Flüchtlingsunterkunft zu betreten. Dies dient 


alleine dem Schutz der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft und der Besucher! 


 


Bitte haltet Euch jetzt an diese Regelungen! Andere Länder haben noch drastischere Maßnahmen 


und die Leute dürfen ihre Wohnung überhaupt nicht mehr verlassen! 


Solltet Ihr selbst Kontakt zu einer Person mit Corona gehabt haben und jetzt selbst Symptome 


entwickeln, dann geht bitte nicht direkt in die Arztpraxis! Ruft dort bitte telefonisch an!  


Dein Helferkreis 
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Entbindung Datenschutz – Jobcenter Landkreis Würzburg 
Unverschlüsselter E-Mail-Verkehr 


 


Erklärung: 
 


Ich,     geb. am     
                                       Name, Vorname    Geburtsdatum 
 
wohnhaft in    
  Straße, Postleitzahl, Ort 
 
befreie hiermit die Mitarbeiter des Jobcenters Landkreis Würzburg (Nürnberger Straße 47a, 97076 Würzburg) 
vom Datenschutz in Bezug auf die Übertragung personenbezogener Daten und Sozialdaten einschließlich be-
sonders schutzwürdiger Daten von mir und den mit mir in Bedarfs- und Haushaltsgemeinschaft lebenden Perso-
nen per unverschlüsseltem E-Mail-Verkehr mit folgender E-Mail-Adresse 
 
    . 
  E-Mail-Adresse  
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Jobcenter Landkreis Würzburg aufgrund der derzeitigen Situation (Corona-
Krise) mit mir ab sofort per unverschlüsselter E-Mail Kontakt aufnimmt und, soweit dies für die Aufgaben nach 
dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), insbesondere für die Feststellung des Leistungsanspruches nach dem 
SGB II, erforderlich ist, personenbezogene Daten sowie Sozialdaten, einschließlich besonders schutzwürdiger 
Daten (z.B. Leistungsbezug, Anforderung von Unterlagen, Rückfragen, Fragen zu gesundheitlichen Einschrän-
kungen, Erwerbsfähigkeit, Einkommen und Vermögen, Leistungshöhen, etc.), an obenstehende E-Mail-Adresse 
unverschlüsselt übersendet. 
 
Der ungesicherte E-Mail-Versand ist laut dem bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz vergleichbar 
mit dem Verschicken einer Postkarte. E-Mails können eingesehen, verändert oder verfälscht werden. Dies ist 
insbesondere dann ein Risiko, wenn die E-Mails über ungesicherte Netze wie das Internet übertragen werden.  
 
Trotz der genannten Risiken bei einem unverschlüsselten E-Mailversand des Jobcenters an mich, bin ich aus-
drücklich damit einverstanden. Ich sehe darin keine Verletzung des Schutzes meiner personenbezogenen Daten 
und meiner Sozialdaten. Als Vertreter*in/Vertreter der Bedarfsgemeinschaft habe ich alle Mitglieder der Bedarfs-  
und ggf. Haushaltsgemeinschaft informiert und mit einbezogen. Diese sind ebenfalls mit dem oben beschriebe-
nen unverschlüsselten E-Mail-Verkehr einverstanden.  
 


Die Erteilung dieser Erklärung erfolgt freiwillig (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)). Sie 
können der Übermittlung der Daten auch widersprechen (§ 76 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 SGB X) oder die Einwilli-
gung auch nachträglich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3 Satz 1 DSGVO). 


 
Ich erteile die Entbindung vom Datenschutz und bin ausdrücklich damit einverstanden, dass das Jobcenter per E-
Mail mit mir in Kontakt tritt und Daten unverschlüsselt per E-Mail an oben genannte E-Mail-Adresse versendet. 
Diese Erklärung gilt für die Dauer von sechs Monaten ab dem Datum der Unterzeichnung. 


 
  ________________________________________ 
 


 
Ort, Datum 


 Unterschrift Antragsteller*in od. Gesetzli-
che(r) Vertreter*in (falls Antragsteller*in mj.) 


 
Ort, Datum 


 
Unterschrift Ehe-/Lebenspartner*in 


 


 
  ________________________________________ 
 


 
Ort, Datum 


 Unterschrift weiteres Mitglied der Be-
darfsgemeinschaft über 18 Jahren  


 
Ort, Datum 


 Unterschrift weiteres Mitglied der Be-
darfsgemeinschaft über 18 Jahren 


 


 
Hinweis: Wegen der Entbindung vom Datenschutz (sozialrechtlichen Geheimhaltungspflicht) ist die Unterschrift der 
Antragsteller*in – nicht die des eventuellen Bevollmächtigten – erforderlich. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 

Erreichbarkeit trotz Corona-Virus 
• Aufgrund der aktuellen kritischen Situation muss ich meine Beratungstätigkeit und 

Angebote einschränken. 
• Gruppenveranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt. 

• Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, bin ich wie gewohnt telefonisch und per E-Mail 

erreichbar 
 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail.  
 

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
file://///CWFileCluster/UserHomes$/CW_GoldmannTo/goldmann/Signatur%20Goldmann/www.caritas-wuerzburg.org

